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Basel, 1. Dezember 2023

Ergänzende Weisungen betr. Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker
(§ 12 Abs. 5 Heilmittelverordnung)
Im Rahmen das universitären Studiums erlangte Impfkompetenz

1. Sachverhalt
§ 12a Heilmittelverordnung (SG 340.100)1 vom 6. Dezember 2011 regelt die Impfungen durch Apo
thekerinnen und Apotheker. § 12a Abs. 2 Heilmittelverordnung bestimmt, dass Apothekerinnen und
Apotheker, die Impfungen durchführen, über den Fähigkeitsausweis FPH Impfen und Blutent
nahme verfügen und die damit verbundenen Fortbildungspflichten erfüllen. Ferner hält§ 12a Abs. 5
Heilmittelverordnung fest, dass die Kantonsapothekerin oder der Kantonsapotheker ergänzende
Weisungen erlassen kann.

2. Ergänzende Weisung
Gestützt auf§ 12a Abs. 5 i.V.m. §12a Abs. 2 lit. a Heilmittelverordnung wird folgende ergänzende
Weisung erlassen:

Die von Apothekerinnen und Apothekern im Rahmen ihres universitären Studiums ab Okto
ber 2023 erlangte Impfkompetenzwird bezüglich des Impfens dem Fähigkeitsausweis FPH Imp
fen und Blutentnahme gleichgesetzt.

3. Gültigkeit der ergänzenden Weisung
Diese Weisung ist per 1. Dezember 2023 gültig.

Basel, 1. Dezember 2023

Esther Ammann
Eidg. dipl. Apothekerin FPH
Kantonsapothekerin

' Abrufbar über folgenden Link: <https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/340.100>.


